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Umfrage SSGT zur Neuregelung des § 48 Abs.6 KSVG bzgl. 
Hybridsitzungen der kommunalen Ausschüssen außerhalb 
von Notlagen 

Fachbereich: 

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste 
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Auskunft erteilt: 

Christina Telorac 
 

 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Gemeinderat Riegelsberg (Entscheidung) 26.01.2026 Ö 

Sachverhalt 
Der Landtag hat am 12.November 2025 die Möglichkeit zur Durchführung von hybriden Sitzungen 
der Ausschüsse auch außerhalb von Notlagen im KSVG durch die Einfügung eines neuen Absatzes 6 in 
§ 48 KSVG in zweiter Lesung beschlossen. 
 
Der SSGT fragt mit Schreiben vom 16.Dezember 2025 an, welche Haltung die kommunalen Gremien 
zu hybriden Sitzungen haben. 
 
Explizit wird angefragt, 
 
1.ob in unserer Gemeinde hybride Sitzungen implementiert werden sollen, 
2. wie die kommunalen Gremien hybride Ausschusssitzungen außerhalb von Notlagen bewerten, 
3. welche Problemkonstellationen identifiziert werden, und 
4. welche Fragen, Anregungen und Verbesserungsvorschläge die Gremien zum Themenkreis „Hybride 
Ausschusssitzungen außerhalb von Notlagen“ haben. 
 
Rückmeldungen sollen bis zum 31.Januar 2026 erfolgen und werden vom SSGT ausgewertet, 
bewertet und dann dem MIBS zur Ergänzung seiner FAQs übermittelt. 

Bisherige Beschlüsse 
 

Beschlussvorschlag 
Wird in der Sitzung formuliert 
 
Anlage/n 
 
1 Umfrage SSGT zur Neuregelung § 48 VI KSVG Hybridsitzungen kommunaler Ausschüsse 
(öffentlich) 
2 Beschluss GR vom 14.12.204 bzgl. § 51 a KSVG Entscheidung in außergewöhnlichen Notlagen 
(öffentlich) 
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